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TEXT (TEIL B)    
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4 und 6 BauNVO, § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO) 
 
Festgesetzt werden   das Allgemeine Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO und das Mischgebiet (MI) 
gemäß § 6 BauNVO gemäß Abgrenzung in der Planzeichnung (Teil A). 
Entsprechend der Differenzierung der Nutzungsabsichten und dem Maß der baulichen Nutzung  erfolgt 
die Unterteilung des Allgemeinen Wohngebietes in die Baugebiete  WA 1 und  WA 2 und des 
Mischgebietes in die Baugebiete  MI 1 und  MI 2.  
 
1.1 Zulässigkeitsfestsetzungen im Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) gemäß § 4 BauNVO  

i.V.m. §§ 1, 13 und 14 BauNVO 
(1)  
Gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen. 
(2)  
Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

1. Wohngebäude, 
2.  die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(3) 
Ausnahmsweise zulässig sind: 
- Räume für freie Berufe gemäß § 13 i.V.m BauNVO und 
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 

BauNVO.  
(4) 
Nicht zulässig sind: 
- Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr.  1.  bis 5. BauNVO zur Errichtung von 

- Betrieben des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetrieben und 
- Tankstellen. 

- Nebenanlagen für die gewerbsmäßige Kleintierhaltung im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO. 
 
1.2 Zulässigkeitsfestsetzungen im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) gemäß § 6 BauNVO  
 i.V.m. §§ 1 und 14 BauNVO 
(1)  
Gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO dienen Mischgebiete   dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
(2)  
Zulässig sind folgende bauliche Anlagen gemäß § 6 Abs. 2 Nr.  1., 2., 4. und 5. BauNVO: 

- Wohngebäude, 
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- sonstige Gewerbebetriebe und 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 
(3) 
Ausnahmsweise zulässig sind:  
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 

BauNVO.  
(4) 
Nicht zulässig sind:  

- bauliche Anlagen gemäß § 6 Abs. 2 Nr.  3. und 6. bis 8. BauNVO. 
Die von § 6 Abs. 2 Nr.  3. und 6. bis 8. BauNVO abweichende Regelung wird auf Grundlage des 
§ 1 Abs. 5 BauNVO  aus städtebaulichen Gründen  unter Wahrung der allgemeinen 
Zweckbestimmung des Baugebietes getroffen. 

- Ausnahmen gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO für Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr.  2. 
BauNVO. 

2. Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 20 BauNVO) 

Für das Mischgebiet (MI 1 und MI 2) werden Überschreitungen der zulässigen Grundflächenzahl von 0,6 
durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht zugelassen. 
 
3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB i. V. m. § 22, 23 BauNVO) 
(1) 
Bauweise 
Für das Mischgebiet 2 (MI 2) wird die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt. Für das Gebäude ist eine Länge von über 50 m zulässig. 
(2) 
überbaubare Grundstücksflächen 
Für das Mischgebiet 2 (MI 2) ist eine Unterschreitung der erforderlichen Grenzabstände zu den 
nördlichen, östlichen und westlichen Grundstücksgrenzen entsprechend der Bestandsbebauung 
zulässig. 
 
4. Festsetzungen für Flächen für Garagen   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
Im gesamten Bebauungsplangebiet sind Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen unzulässig. 
 
5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden im Allgemeinen Wohngebiet  

(WA 1 und WA 2) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

(1) 
Je Wohngebäude ist maximal eine Dauerwohnung zulässig. 
(2) 
Ausnahmsweise werden Wohnungen für Einlieger zugelassen, wenn von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde einem begründeten Antrag gemäß § 31 Abs. 1 BauGB über die Zulässigkeit 
einer Ausnahme entsprochen wird. 
 
6. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung (Teil A) i.V.m. der Freihaltetrasse für das Gewässer II. Ordnung 
gekennzeichneten Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, ist jegliche Bebauung, mit Ausnahme 
von Wegebefestigungen, und zusätzliche Bepflanzung unzulässig. Für die Grabenunterhaltung ist dem 
Wasser - und Bodenverband Ryck-Ziese die Zugänglichkeit zu gewährleisten. 
 
7. Öffentliche Verkehrsflächen        

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung der öffentlichen 
Verkehrsflächen.  
 

1.3 Werbeanlagen  
(1) 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung erlaubt.  
Sie dürfen im Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) eine Ansichtsfläche von jeweils 1,0  m² und im 
Mischgebiet  (MI 1 und  MI 2) eine Ansichtsfläche von jeweils 3,0  m² nicht überschreiten.  
(2) 
Werbeanlagen dürfen nur  
- flach auf der Außenwand der Gebäude im Erdgeschoss angebracht werden oder  
- als freistehender Aufsteller in die Freianlagen integriert werden. 
(3) 
Werbeanlagen dürfen Fassadengliederungselemente nicht überschneiden oder überdecken. 
Vertikale Werbung und Werbung auf Glasflächen sowie beleuchtete Werbeanlagen mit grellem, 
beweglichem sowie wechselndem Licht sind unzulässig. 
 
2. Einfriedungen 
 (§ 86 Abs.1 Nr. 5 LBauO M-V) 
(1) 
Für die Einfriedung der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind  nur 
- blickdurchlässige Holz- und Metallziergitterzäune  
- geschnittene sowie frei wachsende Hecken aus heimischen Gehölzen und  
- bepflanzte Natursteinmauern   
bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. 
 
3. Plätze für bewegliche Abfallbehälter  

(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
Die Plätze für bewegliche Abfallbehälter sind innerhalb der privaten Grundstücksgrenzen anzuordnen 
und durch feste Einhausungen mit Eingrünung so abzuschirmen, dass diese von den öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. 1. bis 3.  vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € 
und/geahndet werden. 
 

III. Naturschutzrechtliche Regelungen  
(§ 11 Abs. 3 BNatSchG) 

(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die 
Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Gehölzrodungen sind auf ein notwendiges Maß zu begrenzen und außerhalb der Brutzeiten der Vögel 
in den Zeiträumen 1. Oktober bis 28. Februar des nachfolgenden Jahres durchzuführen 
(Vermeidungsmaßnahme VM 1). Höhlungsbäume sind bei Rodung durch einen Sachverständigen auf 
Besiedlung (Fledermäuse, Höhlenbrüter, Eremit) zu prüfen und ggf. weitere Vermeidungsmaßnahmen 
zu treffen bzw. Ersatzlebensstätten anzulegen. Gerodete Gehölze dürfen nicht zwischengelagert 
werden und sind innerhalb von 5 Tagen abzufahren. Alternativ können dauerhafte Versteckplätze, z.B. 
für Amphibien, Reptilien, Zaunkönig und andere Tierarten durch Aufschichtung von Hölzern geschaffen 
werden. 
(3) 
Gebäudeabbrüche sind außerhalb der Brutzeiten der Vögel in den Zeiträumen 1. Oktober bis 28. 
Februar des nachfolgenden Jahres durchzuführen. Durch einen Sachverständigen ist eine Besiedlung 
des Gebäudes mit Fledermäusen zu prüfen (Vermeidungsmaßnahme VM 2). Bei Feststellung einer 
Besiedlung sind Ausschlussmaßnahmen zu treffen bzw. die Abbruchmaßnahme zu verschieben. Das 
Nebengebäude zum ehemaligen Gutshaus ist als Fledermauswinterquartier zu erhalten und baulich zu 
sichern. 
(4) 
Baufelder, Zufahrten und Lagerplätze sind im Bereich potenzieller Habitate für Amphibien vor 
Baubeginn in Abstimmung mit einer ökologischen Baubegleitung mit Amphibienschutzzäunen zu 
sichern. Die gesicherten Bereiche dürfen erst nach Abfang bzw. Bergung von Amphibien und 
nachfolgend erteilter Freigabe genutzt werden. 
Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, sind keine offenen Schächte anzulegen, sondern 
das Regenwassers offen bzw. in Entwässerungsrinnen oder Sickergruben abzuleiten. Alternativ hat eine 
geeignete Sicherung von Schächten bzw. die Installation von Ausstiegshilfen gemäß den 
Beschreibungen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu erfolgen (Vermeidungsmaßnahme 
VM 3).  
(5) 
Grünflächen im Bereich des Landschaftsparks und der Maßnahmenflächen 2 und 3 sind mit 
kleintierfreundlicher Technik zu pflegen. Es ist eine schonende Mähtechnik (vorzugsweise 
Doppelmesser-Balkenmäher), ohne Mähaufbereiter und ohne Mulchgerät einzusetzen. Die Schnitthöhe 
muss mindestens 10 – 12 cm betragen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Mahd 
hat maximal 2x im Jahr zu erfolgen (1x Frühmahd im März/April und 1x Herbstmahd ab August bis 
Oktober). Vorzugsweise ist 1x im Jahr zu mähen und nur in schnell wüchsigen Bereichen 2x jährlich. Im 
Abstand von mindestens 2 Wochen sind maximal 50% der Grünfläche zu mähen. Mosaikartig sind 
Altgrasbereiche insbesondere in Randbereichen von Gehölzen zu belassen (Vermeidungsmaßnahme 
VM 4). 
(6) 
Individuenverluste durch Kollision von Vögeln insbesondere mit großen Glasflächen sind zu vermeiden, 
indem reflexionsarmes Glas (entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%) 
genutzt wird. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas ist 
durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien, wie z. B. Milchglas, zu vermeiden. Bei 
Neubauten sind bei mittlerem und hohem Kollisionsrisiko Gläser mit getestetem und als hoch wirksam 
bewertetem Kollisionsschutz zu verwenden. Bei Vorliegen der konkreten Ausführungsplanung ist eine 
Risikobewertung vorzunehmen, um die Erforderlichkeit dieser Maßnahme zu bewerten 
(Vermeidungsmaßnahme VM 5). 
(7) 
Lichtemissionen der Straßen- und Wegebeleuchtung sowie Außenbeleuchtung der Gebäude sind auf 
ein notwendiges Maß zu begrenzen sowie insekten- und fledermausfreundliche Lichtquellen zu 
verwenden (Vermeidungsmaßnahme VM 6). Weitere Möglichkeiten zur Minimierung von 
Lichtemissionen sind gemäß den Beschreibungen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu 
beachten. 
(8) 
Um Summationseffekte durch den dauerhaften Verlust von Lebensstätten gebäudebesiedelnder Arten 
zu vermeiden, sind im  Zuge der Neubebauung oder Sanierung dauerhafte Ersatzlebensstätten zu 
schaffen (Vermeidungsmaßnahme VM 7). Dies sind für 
Nischenbrüter (Hausrotschwanz und Bachstelze) – In Abstimmung mit einem Sachverständigen sind im 
Zuge der Neubebauung oder Sanierung von Gebäuden mindestens 4 Nischenbrüterkästen bzw. 
Einbausteine in die Fassade zu integrieren oder witterungsbeständige Kästen an der Fassade des 
Gebäudes zu montieren. 
Freibrüter – In  Randbereichen des Plangebietes sind Strauchpflanzungen vorzunehmen und die 
Streuobstwiese zu revitalisieren bzw. zu erweitern. 
Rauchschwalbe – Das Nebengebäude zum ehemaligen Gutshaus ist zu erhalten und baulich zu 
sichern. Im Eingangsbereich sind in Abstimmung mit einem Sachverständigen zwei Kunstnester für 
Rauchschwalben zu montieren. 
Fledermäuse – Im Zuge der Neubebauung bzw. Sanierung der Gebäude sind in Abstimmung mit einem 
Sachverständigen mindestens zwei Quartiermöglichkeiten, z.B. durch Wandverschalungen, 
Einbausteine oder witterungsbeständige Kästen an der Fassade eines Gebäudes, anzulegen. 
(9) 
Der Teich ist als Lebensraum für Amphibien und andere Tiergruppen zu optimieren. Die Verschattung ist 
durch Gehölzrodungen zu reduzieren und die Verlandung des Gewässers zur Schonung von Kleintieren 
auf maximal 2 /3  der Fläche zurückzunehmen. Das Kleingewässer ist mit Flachwasserbereichen 
auszustatten. Die Maßnahmen sind in den Monaten September/Oktober umzusetzen 
(Vermeidungsmaßnahme VM 8). Der Uferbereich ist als extensive Wiese zu entwickeln und zu pflegen. 
(10) 
Für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter sind in Abstimmung mit einem Sachverständigen a n  dafür 
geeigneten Bäumen witterungsbeständige Kästen als Ersatzlebensstätten anzubringen (CEF 1). 
Folgende Schwegler-Kastenmodelle werden empfohlen: 
 1x Kleiberhöhle 5KL 

1x Nisthöhle 1B Fluglochweite 26 mm 
1x Nisthöhle 1B Fluglochweite 32 mm 
1x Nisthöhle 3SV Fluglochweite 34 mm 
1x Nisthöhle 3SV Fluglochweite 45 mm 
1x Nisthöhle 3SV Fluglochweite oval 32 x 45 mm 
1x Halbhöhle 2HW 
1x Zaunkönigkugel 1ZA 
1x Nischenbrüterhöhle 1N 
1x Spechthöhle 1SH 
1x Eulenhöhle Nr. 5 mit Marderschutz 

(11) 
Für den Verlust von Baumhöhlen für Fledermäuse sind in Abstimmung mit einem Sachverständigen an 
d a fü r  geeigneten Bäumen witterungsbeständige Fledermauskästen a l s  Ersatzlebensstätten 
anzubringen (CEF 2). Folgende Hasselfeldt-Kastenmodelle werden empfohlen: 
 1x Fledermaus-Kuppelhöhle 

1x Fledermaus Großraumkasten für Kleinfledermäuse FGRK-KF 
1x Fledermaus Großraumhöhle mit Satteldach FGRH-S 
1x Fledermausganzjahresquartier für Abendsegler FGJQ-AS 

 

IV. Festsetzungen zur Zuordnung von Ersatzpflanzungen für zu 
fällende Bäume und internen Kompensationsmaßnahmen 
gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 135a und 
135c BauGB 

(1) 
Die Kosten für die Ersatzpflanzungen innerhalb des Plangebietes sind durch die jeweiligen 
Grundstückseigentümer zu übernehmen. 
Der Kompensationsbedarf wird grundstücksbezogen ermittelt. Die Kosten für die 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes sind anteilig durch die jeweiligen 
Grundstückseigentümer zu übernehmen. 
(2) 
Die vorgegebenen Kompensationsmaßnahmen und Ersatzpflanzungen sind parallel zu den 
Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaues, spätestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der 
Baumaßnahmen auszuführen. 
(3) 
Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen und der Ersatzpflanzungen ist bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde anzuzeigen. 
 
 

V. Belange der Forst   
Ständige Waldumwandlung gemäß § 15 Abs. 1 LWaldG i.V.m. der Revitalisierung einer Gutsparkanlage 
und der Ausweisung von Baugebieten  
Für die im Plangebiet noch als Waldflächen geführten Bereiche ist eine ständige Umwandlung der 
Waldflächen erforderlich, deren Genehmigung bei der zuständigen Forstbehörde mit Begründung des 
öffentlichen Interesses zu beantragen ist. 
 
 

VI. Hinweise 
 
1. Belange des Denkmalschutzes 
(1) 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. 
(2) 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
Da jedoch jederzeit Funde im Plangebiet entdeckt werden können, sind folgende Hinweise zu 
beachten:  
Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn 
während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, 
Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u.ä.) oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 
und 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, vom 
06.01.1998, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
12.07.2010 (GVOBI. M-V, S. 383, 392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen.  
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
2. Gesetzlicher und gemeindlicher Gehölzschutz 
(1) 
Im Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Wusterhusen, 
rechtskräftig seit 03.04.2001.  
(2) 
Bäume mit einem Stammumfang > 1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,30 Meter über dem Erdboden) 
sind gemäß §18 NatSchAG M-V geschützt. Ausnahmen sind gemäß § 18 (1) NatSchAG M-V u.a. gemäß 
Pkt. 1 Bäume in Hausgärten mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen, gemäß Pkt. 
2 Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, gemäß Pkt. 3 Pappeln im Innenbereich sowie 
gemäß Pkt. 5 Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes. 
(3) 
Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder 
erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
oder Sachen von bedeutendem Wert. 
(4) 
Bei Fällung von gesetzlich geschützten Bäumen ist eine Ausnahme vom Gehölzschutz bei der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern- Greifswald zu beantragen. Der Ersatz ist im 
Baumschutzkompensationserlass des Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden Ersatz vor: 
 

Stammumfang des zu fällenden Baumes Anzahl der Ersatzbäume 
     50 cm - 150 cm 1 Stück 
> 150 cm - 250 cm 2 Stück 
> 250 cm 3 Stück 

 
3. Artenauswahl für zu pflanzende Bäume 
 
Pflanzliste 1: Obstgehölze in extensiver Grünlandfläche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflanzliste 2: Bäume als Überhälter in Feldhecken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanischer Name Deutscher Name 
Juglans regia Walnuss 
Malus `Gelber Richard` Apfel i. Sorte 
Malus `Gravensteiner` Apfel i. Sorte 
Malus `James Grive` Apfel i. Sorte 
Malus `Krügers Dickstiel` Apfel i. Sorte 
Malus `Pommerscher Krummstiel` Apfel i. Sorte 
Malus `Roter Eiserapfel` Apfel i. Sorte 
Prunus `Fanal` Pflaume i. Sorte 
Prunus `Große Grüne Reneclode` Reneklode 
Prunus `Hauszwetsche` Zwetschenbaum 
Prunus `Hedelfinger Riesenkirsche` Süßkirsche i. Sorte 
Prunus avium Vogelkirsche 
Pyrus `Gellerts Butterbirne` Birnbaum i. Sorte 
Pyrus `Gute Graue` Birnbaum i. Sorte 
Pyrus `Köstliche von Charneux` Birnbaum i. Sorte 
Sorbus aucuparia `Edulis` Eberesche 

Botanischer Name Deutscher Name 
Acer campestre Feld- Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg- Ahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia Walnuss 
Malus communis Wildapfel 
Prunus avium Vogel- Kirsche 
Pyrus communis Wildbirne 
Quercus robur Stiel- Eiche 

Pflanzliste 3: Sträucher in Feldhecken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflanzliste 4: Bäume in Freiflächen der Wohngebiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanischer Name Deutscher Name 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus x prunifolia Pflaumenblättriger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Prunus padus Traubenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Ribes Arten und Sorten Johannisbeere 
Rosa canina Hundsrose 
Rubus fruticosa Brombeere 
Salix spec. Weiden in verschiedenen Arten 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Botanischer Name Deutscher Name 
Acer campestre Feld- Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg- Ahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Aesculus x carnea Rotblühende Kastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia Walnuss 
Malus communis Wildapfel 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Malus in Sorten Apfel in Sorten 
Prunus avium Vogel- Kirsche 
Pyrus communis Wildbirne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus intermedia Gemeine Eberesche 
Ulmus-Hybride `Dodoens` Ulme 

4. Baumtabelle 

Nr. Baumart Botanischer Name Kronen-ø in 
m 

Stammum-
fang in cm 

Schutzstatus 

1* Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 14 220 §18NatSchAG M-V 

2* Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 14 220 §18NatSchAG M-V 

3 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 10 110_110 §18NatSchAG M-V 

4 Schwarz-Erle Alnus glutinosa 8 126 §18NatSchAG M-V 

5 Pappel Populus spec. 9 94   

6 Pappel Populus spec. 9 79   

7 Pappel Populus spec. 9 157 §18NatSchAG M-V 

8 Pappel Populus spec. 11 126 §18NatSchAG M-V 

9 Pappel Populus spec. 5 63   

10 Pappel Populus spec. 6 79   

11 Pappel Populus spec. 6 63   

12 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 3 63   

13 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 9 110 §18NatSchAG M-V 

14 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 4 63   

15 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 157 §18NatSchAG M-V 

16 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 141 §18NatSchAG M-V 

17 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 141 §18NatSchAG M-V 

18 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 12 141 §18NatSchAG M-V 

19* Vogel-Kirsche Prunus avium 5 94   

20 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 6 110 §18NatSchAG M-V 

21 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 3 63   

22 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 4 94   

23 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 126_126 §18NatSchAG M-V 

24 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 9 126_126 §18NatSchAG M-V 

25 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 80_80_80 §18NatSchAG M-V 

26 Silber-Weide Salix alba 12 298 §18NatSchAG M-V 

27 Silber-Pappel Populus alba 16 377 §18NatSchAG M-V 

28 Silber-Pappel Populus alba 12 424 §18NatSchAG M-V 

29 Silber-Pappel Populus alba 16 330 §18NatSchAG M-V 

30 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 6 94   

31 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 9 188 §18NatSchAG M-V 

32 Silber-Pappel Populus alba 7 141 §18NatSchAG M-V 

33 Silber-Pappel Populus alba 8 141 §18NatSchAG M-V 

34 Silber-Pappel Populus alba 9 140_140 §18NatSchAG M-V 

35 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 157 §18NatSchAG M-V 

36 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 5 80_80 §18NatSchAG M-V 

37 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 8 126 §18NatSchAG M-V 

38 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 6 63   

39 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 8 94_94 §18NatSchAG M-V 

40 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 8 110 §18NatSchAG M-V 

41 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 8 126 §18NatSchAG M-V 

42 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 7 110 §18NatSchAG M-V 

43 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 8 141 §18NatSchAG M-V 

44 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 7 79   

45 Gewöhnliche Esche Fraxinus excelsior 10 157 §18NatSchAG M-V 

46 Gewöhnliche 
Rosskastanie 

Aesculus 
hippocastanum 3 79   

5. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB und § 135a bis 135c BauGB 

(1) 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereiches sind 
entsprechend des ermittelten grundstücksbezogenen Kompensationserfordernisses anteilig durch die 
jeweiligen Grundstückseigentümer zu tragen. 
(2) 
Der Nachweis der Ablösung der Kompensationsflächenäquivalente ist vor Satzungsbeschluss zu 
erbringen. 
 
6. Der Planung zugrunde liegenden Vorschriften  
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können im Amt Lubmin in 17509 Seebad Lubmin, Geschwister - Scholl - Weg 15 im Bauamt 
eingesehen werden. 
Für diese Satzung sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 
394), und die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), anzuwenden. 
 

8. Private Grünflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)  

(1) 
Bei der als private Grünfläche mit Zweckbestimmung Landschaftspark ausgewiesenen Fläche handelt 
es sich um den ehemaligen Gutspark. Dieser ist als extensiv gepflegter Landschaftspark mit einer 
natürlichen bodennahen Krautschicht zu entwickeln. Befestigungen von Wegen sind mit 
Natursteinpflaster bzw. wassergebundenen Belagsarten auszuführen. Markanter Baumbestand ist 
freizustellen und im Zuge der natürlichen Sukzession entstandener Gehölzaufwuchs zu entfernen. 
Fachgerechte Pflegemaßnahmen am Altbaumbestand zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der 
Bäume ist zulässig, wobei der arttypische Habitus der Bäume zu erhalten ist. 
(2) 
Die private Grünfläche mit Zweckbestimmung Trainingsplatz Rettungshundestaffel ist als Anlage für das 
Hundetraining zu entwickeln. In der Grünfläche sind zweckdienliche Anlagen für das Training der 
Rettungshunde, wie Trainingsparcours und Hindernisse, zulässig. Der Baumbestand ist in das 
Trainingsareal einzubeziehen und zu erhalten. Wege innerhalb der privaten Grünfläche sind mit 
Natursteinpflaster, versickerungsfähigem Pflaster bzw. wassergebundenen Belagsarten zu befestigen. 
 
9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

(1) 
Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
M1 ist ein mesophiles Laubgebüsch als Saumbereich zu dem Gehölzbestand des Landschaftsparks zu 
entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Vorhandener heimischer Gehölzbestand ist zu erhalten und in 
die Pflanzung einzubinden. Nicht heimische Gehölze sind zu entfernen und durch Weißdorn-Schlehen-
Gebüsche zu ersetzen. 
(2) 
Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
M2 ist das ehemalige Stallgebäude abzubrechen und Bodenversiegelungen aufzuheben. Die 
entsiegelten Flächen einschl. der ackerbaulich genutzten Teilflächen sind in extensiv bewirtschaftetes 
Grünland umzuwandeln. Das Grünland ist durch spontane Selbstbegrünung oder Verwendung von 
regionaltypischem Saatgut zu entwickeln. Das Grünland ist maximal 2x im Jahr zwischen dem 1. Juli und 
30. Oktober zu mähen und zur Aushagerung des Standortes das Mähgut zu entfernen.  
(3) 
Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
M3 ist eine Streuobstwiese auf einer extensiv bewirtschafteten Wiesenfläche anzulegen. Die extensive 
Wiese ist maximal 2x im Jahr zwischen dem 1. Juli und 30. Oktober zu mähen und zur Aushagerung des 
Standortes das Mähgut zu entfernen. Die Mahdhöhe beträgt mindestens 10 cm über 
Geländeoberkante. In der Extensivwiese sind zur Ergänzung des noch vorhandenen 
Obstgehölzbestandes 20 Obstbäume in der Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm zu 
pflanzen und mit einem Dreibock und Schutzeinrichtungen gegen Wildverbiss (Einzäunung) zu sichern.  
Verwendung finden Obstgehölze gemäß Artenauswahl der Pflanzliste 1 in den Hinweisen Pkt. 3. In der 
Maßnahmenfläche ist die Anlage von Wegen zur Erschließung des Nebengebäudes 2 im WA 2 zulässig. 
Sie sind mit Natursteinpflaster, versickerungsfähigen Pflasterbelägen bzw. wassergebundenen 
Belagsarten zu befestigen. 
(4) 
Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind vor jeglichen Schädigungen zu schützen. Im Rahmen der 
Bauausführung sind die Einzelbäume mittels Stammschutz zu sichern. Während der Bauzeit sind 
Bodenauffüllungen sowie Bodenverdichtungen im Wurzelbereich der Bäume durch Baufahrzeuge und 
Baustofflagerungen auszuschließen. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der Bäume sind in 
Handschachtung bzw. in grabenlosen Verfahren durchzuführen.  
(5) 
Der Hainbuchenbestand in der mit Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölzfläche ist vor jeglichen 
Schädigungen zu schützen. Im Rahmen der Bauausführung ist die Gehölzfläche mittels eines 
feststehenden Bauzaunes zu sichern. Während der Bauzeit sind Bodenauffüllungen sowie 
Bodenverdichtungen im Wurzelbereich der Bäume durch Baufahrzeuge und Baustofflagerungen 
auszuschließen. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der Bäume sind in Handschachtung bzw. in 
grabenlosen Verfahren durchzuführen. 
 
10. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
(1) 
Auf den mit Pflanzgebot (Pfg) ausgewiesenen Flächen sind 3- reihige reich strukturierte naturnahe 
Feldhecken mit Überhältern anzulegen. Die Bäume fungieren als Überhälter und sind in der 
Pflanzqualität Stammumfang 12-14 cm, die Sträucher in der Mindest-Pflanzqualität 60-100 cm, 3-triebig 
zu pflanzen. Die Artenauswahl ist den Pflanzlisten 2 und 3 in den Hinweisen Pkt. 3 zu entnehmen. Der 
Pflanzabstand von Reihe zu Reihe soll 1,5 m sowie der Pflanzen innerhalb der Reihe 1,0 m betragen. 
Beidseits ist ein 2,0 m breiter Saumbereich ab Stammfuß einzuhalten, der der natürlichen Sukzession 
belassen bleibt.  
(2) 
In den Freiflächen des Allgemeinen Wohngebietes 1 (WA 1) ist je 500 m² Grundstücksfläche ein 
Laubbaum in der Pflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, Drahtballierung, Stammumfang 16-18 cm 
gemäß Pflanzliste 4 (Hinweise Pkt. 3) zu pflanzen. 
(3) 
Im Kronenbereich der im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) zu pflanzenden Einzelbäume ist eine 12 m² 
große offene Vegetationsfläche freizuhalten. Der durchwurzelbare Bodenraum der neu zu pflanzenden 
Bäume darf 12 m³ nicht unterschreiten. Die Qualitäten der zu pflanzende Gehölze müssen den 
"Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", herausgegeben von Bund deutscher Baumschulen, 
entsprechen. Das Pflanzgut muss die regionale Herkunft norddeutsches Tiefland haben. 
 
11. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB) 

Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten und 
bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 
 
12. Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) werden Teilflächen der Flurstücke 7 und 14 in der Flur 1 sowie 
Teilflächen der Flurstücke 12 und 13 in der Flur 2 der Gemarkung Konerow als mit Leitungsrecht (L) 
zugunsten der Führung einer Trinkwasserleitung zu belastende Flächen festgesetzt. Innerhalb dieser 
Flächen dürfen keine baulichen Anlagen errichtet und keine Gehölzanpflanzungen vorgenommen 
werden. 
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften   
 gemäß § 9 Abs. 4 BauGB  
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 
 
1.1 Fassadengestaltung 
(1) 
Für die Fassadenoberflächen sind nur zulässig: 
- glatte und feinstrukturierte Flächen, 
- Sichtmauerwerk,    
- Naturmaterialien und  
- durchsichtige Materialien.  
(2) 
Die Fassadenflächen der baulichen Anlagen im Mischgebiet 2 (MI 2) und das Nebengebäude im 
Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind in zurückgenommen Weiß-, Grau- oder Grüntönen zu gestalten.  
 
1.2 Dachgestaltung 
(1) 
Dachneigungen 
(1.1) 
Für alle Hauptgebäude mit einem Vollgeschoss (I), mit Ausnahme des Hauptgebäudes im Mischgebiet 
2 (MI 2), ist eine Dachneigung zwischen 35° und 48° zulässig.   
(1.2) 
Für alle Hauptgebäude mit zwei Vollgeschossen (II) ist eine Dachneigung von maximal 25° zulässig.  
(1.3) 
Für das Hauptgebäude im Mischgebiet 2 (MI 2) und fü r das Nebengebäude 2 im  Allgemeinen 
Wohngebiet 2  (WA 2) ist eine Dachneigung von maximal 15° zulässig. 
(2) 
Dacheindeckungen 
(2.1) 
Für die Dachflächen der Hauptgebäude sind ausschließlich zulässig: 
- Hartbedachung, 
- durchsichtige Materialien und 
- Technik für erneuerbare Energien.   
(2.2) 
Im Mischgebiet (MI 1 und MI 2) werden für die Dachflächen der Hauptgebäude zusätzlich zugelassen: 
- Kunststoff- und Metalleindeckungen,  
- extensive Begrünungen und 
- Bekiesungen. 
(2.3) 
Unzulässig sind Eindeckungen mit Rohr und Kunstrohr. 
 

Ermächtigungsgrundlage  
Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 394), des § 86 
der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V, S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033),  und des § 11 Abs. 3 des Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240), wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Wusterhusen vom .............. und mit Genehmigung 
durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald  der Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit 
Parkanlage im Ortsteil Konerow“, bestehend aus der Planzeichnung  (Teil A ) und dem Text (Teil B), als 
Satzung erlassen: 
 

4. 
Die vom  Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ berührten 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom 
.................. zur Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf aufgefordert worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
5. 
Die Gemeindevertretung Wusterhusen hat die zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale 
Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am   .................. 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
6. 
Die Gemeindevertretung Wusterhusen hat am  .................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“  mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B)  
und Begründung einschl. Umweltbericht beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
7. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“,  
bestehend aus   der   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung  einschl. Umweltbericht 
sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im Internet auf 
der Homepage des Amtes Lubmin unter https://www.amtlubmin.de unter dem Link 
Bekanntmachungen, Gemeinde Wusterhusen, eingestellt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“,  
bestehend aus   der   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung  einschl. Umweltbericht 
sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im Bau- und 
Planungsportal MV  unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de zugänglich gemacht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“,  
bestehend aus   der   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung  einschl. Umweltbericht 
sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit  vom  .................. bis zum   .................. während 
folgender Zeiten: 
 
montags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
dienstags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
mittwochs  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
donnerstags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
freitags    von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr    
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ unberücksichtigt bleiben können, durch Aushang vom   .....................  bis zum ................. 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 

13. 
Die ..................................... wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung  Wusterhusen vom  
.............. erfüllt. Die Hinweise sind beachtet. Das wurde  durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald  
am ........................................... mit Az.: .................................. bestätigt. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
14. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung einschl. Umweltbericht wird hiermit 
ausgefertigt. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
15. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B)  und Begründung einschl. Umweltbericht, der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1  BauGB sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind durch Aushang vom .................... bis zum ................... ortsüblich bekanntgemacht 
worden. In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die 
Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   Kommunalverfassung   M - V  vom  13.07.2011 (GVOBl.  M  -  V     S. 777), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 07.2019 (GVOBl. M-V, S. 467), GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 
- 9,  hingewiesen worden. 
Zusätzlich sind die Bekanntmachung sowie die Satzungsfassung im Bau- und Planungsportal MV  unter 
der Adresse https://www.bauportal-mv.de einzusehen. 
 
Die Satzung über den  Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ ist mit Ablauf des  ................ in Kraft getreten. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den  
 
 
Der Bürgermeister 
 

12. 
Die Genehmigung des Bebauungsplans Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ wurde durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald am   …….................. Az.. 
...................................... mit …………………………… erteilt. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Die Gemeindevertretung Wusterhusen hat am 22.09.2022 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 6  „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ gefasst. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang in der Zeit vom …………. 
bis zum ………….. erfolgt.        
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt 
worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
3. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“, bestehend aus   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und  Begründung  sowie den nach 
Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahme, 
wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im Internet auf der Homepage des Amtes Lubmin 
u n te r https://www.amtlubmin.de unter dem Link Bekanntmachungen,  Gemeinde Wusterhusen, 
eingestellt. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“, bestehend aus   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und  Begründung  sowie den nach 
Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahme, 
wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im Bau- und Planungsportal MV  unter der Adresse 
https://www.bauportal-mv.de zugänglich gemacht. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“, bestehend aus   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und  Begründung  sowie der nach 
Einschätzung der Gemeinde Wusterhusen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahme, hat 
in der Zeit vom 08.04.2024 bis zum 17.05.2024 während folgender Zeiten: 
 
montags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
dienstags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
mittwochs  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
donnerstags  von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
freitags    von   9.00 Uhr - 12.00 Uhr    
 
nach  § 3 Abs. 1 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ unberücksichtigt bleiben können, durch Aushang vom 14.03.2024  bis zum 05.04.2024 ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

Wusterhusen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
8. 
Die vom Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ berührten 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom   
.................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
9. 
Der katastermäßige Bestand am   .................. wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob 
erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab  ..................  vorliegt. Regressansprüche können 
nicht abgeleitet werden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
10. 
Die Gemeindevertretung Wusterhusen hat die zum Entwurf  des  Bebauungsplanes  Nr. 6 „Zentrale 
Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am   .................. 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
11. 
Der Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil Konerow“ wurde am  
...............  von der Gemeindevertretung Wusterhusen als Satzung  beschlossen.  
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6 „Zentrale Wohnbebauung mit Parkanlage im Ortsteil 
Konerow“ einschl. Umweltbericht  wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung Wusterhusen vom  
..................  gebilligt. 
 
Wusterhusen (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 

STANDORTANGABEN 
Land   Mecklenburg - Vorpommern 
Landkreis  Vorpommern - Greifswald 
Gemeinde  Wusterhusen 
Ortsteil  Konerow 
Gemarkung   Konerow 
Flur   1 
Flurstücke   3 teilweise, 5/7, 5/8, 6 teilweise, 7 teilweise, 14 teilweise, 17 teilweise, 18, 19/3, 

19/4, 19/5, 19/6, 19/8 teilweise und 24 
Flur   2 
Flurstücke   1 teilweise, 2 teilweise, 11 teilweise, 12 und 13 
 

AUSLEGUNGSEXEMPLAR     08.04.2024 – 17.05.2024 

H/B = 855 / 2045 (1.75m²) Allplan 2023


